
 

 
 

Vorlage zur Behandlung im Jugendhilfeausschuss 
 
Sitzung am 13.11.2017 
 

TOP 8: Festlegung des Sitzungsbeginns 
 
 
 

A. Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss legt mehrheitlich den Sitzungsbeginn fest   
 
 
 

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen:  -    
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
  

Drucksache JHA-Nr. 15/2017 
Pressestelle / Geschäftsstelle Kreistag 
 
 

öffentlich 



 Drucksache JHA-Nr. 15/2017 
Pressestelle / Geschäftsstelle Kreistag 
 
 
öffentlich 

 

 

Festlegung des Sitzungsbeginns 
 
Der Kreistag und seine Ausschüsse tagten bis Mai 2017 im Zollernalbkreis in der Regel ab 
17 Uhr. Aus dem Gremium wurde angeregt, mit den Sitzungen zu einem späteren Zeitpunkt 
zu beginnen, um es Berufstätigen zu erleichtern, an Sitzungen teilzunehmen  
 
Der Kreistag legte den Sitzungsbeginn in der Sitzung am 29.5.2017 auf 18 Uhr fest.  
Viele Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind jedoch nicht Mitglieder des Kreistages. 
Der Jugendhilfeausschuss legt den Sitzungsbeginn seiner Sitzungen daher selbst fest. 
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